
Protokoll: 

 

Auf Nachfrage erklärt Beigeordneter Flöck, wenn der vorliegende Beschluss entsprechend gefasst 

und veröffentlicht sei, könne nach dem Baugesetzbuch ein Bauantrag zurückgestellt werden, ohne 

dass eine formelle Satzung als Veränderungssperre beschlossen werden müsse.  

 


